
5. März 1952 (GBl. S. 204) private Betriebe und nach 
§ 6 der VO über die Preisbildung im Handwerk vom
15. Juni 1950 (GBl. S. 510) auch Handwerksbetriebe in 
Frage kommen — keine weitere gesetzliche Verpflich
tung, über aufgelaufene Verzugszinsen Rechnung zu 
erteilen. Wenn in dem Mustervertrag eine besondere 
Rechnungserteilung für Verzugszinsen vorgesehen ist, 
dann deshalb, weil der Schuldner mit allem Nach
druck an seine Säumigkeit erinnert werden soll, aber 
auch, um den Strafcharakter der Verzugszinsen be
sonders hervorzuheben. Indes kann der säumige 
Schuldner auch ohne besondere Rechnungserteilung am 
Ende des Planjahres bis auf den Pfennig genau aus
rechnen, welche Verzugszinsen er auf noch nicht be
glichene Rechnungen zu zahlen hat, nämlich auf die
jenigen, die nicht innerhalb der Zahlungsfrist von 
15 Tagen nach Rechnungsdatum beglichen worden sind. 
Er weiß ebenfalls, daß er sie zahlen muß, da Ver
zugszinsen Vertragsstrafen sind, auf deren Zahlung 
nicht verzichtet werden kann (§ 9 Ziff. 7 des Muster
vertrages, § 5 Abs. 5 der VO über die Einführung des 
Allgemeinen Vertragssystems für Warenlieferungen in 
der volkseigenen und der ihr gleichgestellten Wirt
schaft vom 6. Dezember 1951 — GBl. S. 1141). Wie an
dere, bereits gezahlte Verzugszinsen haben die so er- 
rechneten Verzugszinsen in der Jahresbilanz zu er
scheinen, so daß auch diese Zahlen ein genaues Bild 
davon geben, wie der volkseigene Betrieb seinen Zah
lungsverpflichtungen nachkommt. Eine Lösung, wie sie 
in dem genannten Schreiben vom Ministerium für 
Aufbau gebracht wird, hieße die Mißwirtschaft in den 
Finanzangelegenheiten eines volkseigenen Betriebes 
verschleiern und ihm ungesetzlich zusätzliche Kredite 
auf Kosten anderer volkseigener Betriebe oder pri
vater und Handwerksbetriebe gewähren. Damit wäre 
gerade das erreicht, was der Gesetzgeber durch Er
hebung von Verzugszinsen als Vertragsstrafe ausschal
ten wollte.

2. Aber auch die Folgerungen, die das Ministerium 
für Aufbau aus nicht rechtzeitiger Rechnungserteilung 
über Warenlieferungen allgemein zieht, können nicht 
befriedigen. Nach der Buchungsanweisung Nr. 12 in 
der Fassung vom 10. November 1951, Buchstabe B (ab
gedruckt in der „Schriftenreihe Deutsche Finanzwirt
schaft“ Heft 21, S. 30), die für Betriebe und Organi
sationen der volkseigenen Wirtschaft verbindlich ist 
(vgl. § 1 Abs. 1 der 21. DurchfBest. zur VO über die 
Finanzwirtschaft der volkseigenen Betriebe vom
29. November 1951 — GBl. S. 1120), haben die unter 
diese Verordnung fallenden Betriebe und Organi
sationen bei Wareneingang ohne Rechnung den 
Wareneingangsschein als vorläufige Rechnung zu 
kennzeichnen; soweit der Rechnungsbetrag sich aus 
dem Wareneingangsschein nicht ergibt, ihn zu ermit
teln, dem Warenkonto zu belasten und dem Konto 
„Verbindlichkeiten unbestimmter Höhe“ gutzuschrei
ben. Die Ermittlung des mutmaßlichen Rechnungs
betrages wird in der Regel nicht schwer fallen, da an 
volkseigene Betriebe gelangende Warenlieferungen 
auf Grund von Verträgen geschehen, in denen die 
Preise als Bestandteil des Vertrages enthalten sind. 
Die Verpflichtung zur Vornahme einer solchen 
Zwischenbuchung ist notwendig, da nur eine voll
ständige Bilanz geldmäßig widerspiegeln kann, wie 
ein volkseigener Betrieb gearbeitet hat. Für den Lie
ferer Folgen an eine verspätete Rechnungserteilung in 
der Weise knüpfen, wie es das Ministerium für Aufbau 
will, hieße ein verfälschtes Bild von der Arbeit des 
schuldenden volkseigenen Betriebes geben, da auf 

diese Weise dieser Betrieb zu Gewinnen gelangt, die 
nicht seiner Arbeit entspringen.

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, wird dem 
Lieferer (Gläubiger) die Möglichkeit, seinen Anspruch 
— sei es auf Bezahlung von Warenlieferungen, sei es 
auf Verzugszinsen — durchzusetzen, nicht dadurch ge
nommen, daß er seiner gesetzlichen Verpflichtung zur 
fristgemäßen Rechnungserteilung nicht nachkommt. Es 
erwachsen ihm aus dieser Pflichtverletzung, wenn man 
von einer eventuell eintretenden Verjährung absieht, 
auch keine anderen zivilrechtlichen Folgen, da der Ge
setzgeber an das Nichteinhalten dieser Verpflichtung 
keinerlei Sanktionen knüpft. Das Fehlen einer Sank
tion bei dieser Pflichtverletzung, die nichts anderes ist 
als eine Verletzung der Mitwirkungspflicht des Gläu

bigers an der Erfüllung eines Schuldverhältnisses aus 
einem Vertrage, ist insofern außergewöhnlich, als dem 
Gesetzgeber die Mitwirkungspflicht des Gläubigers 
sonst nichts Unbekanntes ist. So legt er z. B. dem Be
steller (Gläubiger) eine Vertragsstrafe auf, wenn die
ser die rechtzeitige Mitteilung der Versanddispositionen 
an den Lieferer unterläßt (vgl. Mustervertrag § 9 
Ziff. 3b) und dadurch dem Lieferer (Schuldner) die Er
füllung des Vertrages erschwert. Daß die Sanktion 
hier völlig berechtigt ist, leuchtet ohne weiteres ein, 
wenn man bedenkt, welche große Bedeutung die Mitwir
kungspflicht des Gläubigers bei der Erfüllung der Ver
träge in unserer Wirtschaft hat. Die Erfordernisse des 
Volkswirtschaftsplanes gebieten den Vertragspartnern 
nicht nur, die zum Zwecke der Erfüllung ihrer Plan
aufgaben abgeschlossenen Verträge strikt einzuhalten, 
sondern sie verpflichten sie zugleich, gemeinsam auf 
die Erfüllung dieser Verträge hinzu wirken. Eine der
artige Verpflichtung zum Zusammenwirken von Schuld
ner und Gläubiger, Lieferer und Besteller ist hier im 
Gegensatz zur kapitalistischen Gesellschaft möglich, 
weil beider Streben auf die Erreichung des einen ge
meinsamen Zieles, auf die Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes, gerichtet ist. Für den Gläubiger bedeu
tet diese Verpflichtung', daß er den Schuldner aktiv bei 
der Erfüllung der Verpflichtungen ihm gegenüber zu 
unterstützen und im besonderen bestimmte, ihm durch 
Gesetz vorgeschriebene positive Handlungen vorzu
nehmen hat, die dem Schuldner die Leistung ermög
lichen. Handelt er dieser Mitwirkungspflicht entgegen, 
so erschwert er dem Schuldner die Erfüllung seiner 
Planaufgaben. Mit Recht legt deshalb der Musterver
trag im Falle des Unterlassens der Mitteilungen der 
Versanddispositionen an den Lieferer eine Vertrags
strafe dem Besteller auf.

Es ist nun nicht einzusehen, warum eine gleiche 
Sanktion nicht auch für den Lieferer bei Nichteinhal
ten der Verpflichtung zur Rechnungserteilung eintritt, 
da der Schuldner hier ebensowenig ohne die Mitwir
kung des Gläubigers seine Leistung erbringen kann, 
wie im Falle des Ausbleibens der Versanddispositionen. 
Wie es scheint, unterschätzt der Gesetzgeber hier die 
Mitwirkungspflicht des Gläubigers. Eine derartige Un
terschätzung läßt aber vermuten, daß die kapitali
stischen Rechtsanschauungen noch nicht restlos über
wunden sind, die eine solche Mitwirkungspflicht des 
Gläubigers für überflüssig hielten, da es ohnehin im 
Streben des Kapitalisten lag, so schnell wie möglich 
Rechnung zu erteilen und in deren Gefolge seinen 
Profit einzuheimsen. Wie schädlich solche Auffassungen 
jedoch für unsere volkseigenen Betriebe sein können, 
das zeigen die Folgen der Nichteinhaltung der Ver
pflichtung zur fristgemäßen Rechnungserteilung.

Durch die Mißachtung seiner Mitwirkungspflicht er
schwert der Gläubiger nicht nur die Arbeit des 
Schuldners, sondern er schafft dadurch Möglichkeiten, 
die zur Desorganisation des Schuldnerbetriebes führen 
können, von einer möglichen Desorganisation seines 
eigenen Betriebes ganz zu schweigen. Erteilt er seine 
Rechnung nicht fristgemäß, so ist der schuldende volks
eigene Betrieb in der Lage, die bestehenden Finanz
kontrollen zu umgehen und sich ungesetzlich zusätz
liche Kredite dadurch zu verschaffen, daß er mit Roh
stoffen arbeiten kann, die er noch nicht bezahlt hat, 
da ein Betrieb nur dann eine Ware bezahlen darf, 
wenn die Rechnung darüber eingegangen ist. Hieran 
ändert auch die Zwischenbuchung nach Buchungsan
weisung Nr. 12 nichts, wie sie auch ohne Einfluß auf 
Verzugszinsen ist, da nach dem Wortlaut des Gesetzes 
Waren spätestens 15 Tage nach Rechnungsdatum, 
nicht nach Wareneingang, zu bezahlen sind und erst 
nach Überschreitung dieser Frist Verzugszinsen ent
richtet werden müssen.

Durch die nicht fristgemäße Rechnungserteilung ist 
es den Kontrollorganen aber auch erschwert, Unregel
mäßigkeiten in dem Finanzgebaren des Schuldners 
aufzudecken, da der Schuldner, wie gesagt, keine Ver
zugszinsen zu entrichten hat. Weiterhin besteht die 
Möglichkeit, daß die Vertragspartner den Verzicht 
auf Verzugszinsen sogar entgegen dem Gesetz dadurch 
vereinbaren können, daß der Lieferer die Rechnungs
erteilung hinausschiebt.

Es ist auch zu beachten, daß eine solche mögliche 
Desorganisation unserer volkseigenen Betriebe nicht
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